
Anstelle eines Vorwortes
Als sich im Sommer 2003, noch vor Abschluss meines Habilitationsverfahrens, 
abzeichnete, dass ich einen Ruf nach Göttingen erhalten würde, konnte ich mein 
Glück kaum fassen: Die Göttinger Fakultät bot mir ein ideales Umfeld, in dem ich 
für meine wissenschaftlichen Schwerpunkte, für die Rechtsgeschichte ebenso wie für 
das Familien- und Medizinrecht, bestmögliche Bedingungen vorfand. Die Nachfolge 
von Wolfgang Sellert antreten zu dürfen, war jedoch das „Sahnehäubchen“ auf dem 
attraktiven Tortenstück. 

Wolfgang Sellert kannte ich damals nur aus der Literatur: Seine Arbeiten zur 
Reichsgerichtsbarkeit hatten dabei weniger mein Interesse geweckt als vielmehr zwei 
längere Studien zum frühmittelalterlichen Recht¹ und zur praktischen Rezeption des 
gelehrten Rechts am Ausgang des Mittelalters.² Beide Studien hatte ich zwar erst 
entdeckt, nachdem ich mich bereits selbst in die jeweiligen Themen eingearbeitet 
hatte, nach ihrer Kenntnisnahme sah ich mich aber in wesentlichen Thesen endlich 
bestärkt. 

Schon bald nach meinem Antritt in Göttingen haben uns dann auch mehrere 
gemeinsame Projekte eng verbunden: Da ist zunächst das von Wolfgang Sellert auf 
den Weg gebrachte Akademieprojekt Die Erschließung der Akten des Kaiserlichen 
Reichshofrats³ zu nennen, das er als Projektleiter mit unglaublicher Energie und 
großem Erfolg seit 2006 vorantreibt, während ich seit 2010 den Vorsitz der für das 
Projekt zuständigen Leitungskommission inne habe. Als große Bereicherung hat sich 
auch die von Wolfgang Sellert, Okko Behrends und mir 2005 ins Leben gerufene „Göt-
tinger Vereinigung zur Pflege der Rechtsgeschichte“ erwiesen, die sich mit ihren Ver-
anstaltungen – inzwischen mehr als fünfzig (fast immer sehr gut besuchte) Vorträge 
– zu einem „Schmuckstück“ der Juristischen Fakultät entwickelt hat. 

Nicht unerwähnt bleiben darf schließlich der „Kampf ums Auditorium“ im Jahr 
2012, der nicht nur in Göttingen,⁴ sondern auch deutschlandweit Wellen geschlagen 
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hat.⁵ Mit vereinten Kräften der drei Göttinger Rechtshistoriker und mit Unterstützung 
zahlreicher Göttinger Kollegen und der Fachschaft der Juristischen Fakultät konnten 
die Pläne der Präsidentin, in den damals erst fünf Jahre zuvor aufwendig sanierten 
Räumen der beiden Rechtshistorischen Abteilungen ein Museum (unter der Bezeich-
nung „Haus des Wissens“) unterzubringen, verhindert werden: Die Rechtsgeschichte 
blieb im Alten Auditorium! 

In den gemeinsamen Göttinger Jahren ist Wolfgang Sellert für mich ein guter 
Freund geworden, der mir auch bei schwierigen Entscheidungen unterstützend zur 
Seite stand, mit dem sich aber auch fröhlich feiern lässt. Es war mir daher eine beson-
dere Freude, anlässlich seines 80. Geburtstags, am Abend des 5. Novembers 2015 eine 
Festveranstaltung⁶ und am darauf folgenden Tag das Symposion „Justiz und Verfah-
ren im Spannungsfeld von gelehrter Literatur, gerichtlicher Praxis und bildlicher 
Symbolik“ auszurichten. Die rechtshistorischen Früchte beider Veranstaltungen sind 
in diesem Tagungsband versammelt.⁷ 
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